
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/10/28 87/03/0215
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1987

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

49/08 Amtshilfe Zustellung von Schriftstücken

Norm

VwGG §23 Abs1;

ZustG §11 Abs1;

ZustVwÜbk Eur impl;

Rechtssatz

Eine Vollmacht, die einem nach dem Recht der BRD dort zugelassenen Rechtsanwalt erteilt wurde, erlaubt es dem

VwGH nicht, die Zustellung (hier seines Beschlusses) an den betre enden (deutschen) Rechtsanwalt zu veranlassen.

(Daher Zustellung an die Partei im Wege des BmfAA)
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